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Weitere vergaberechtlich relevante Bundesgesetze in Auszügen 
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Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushalts-

grundsätzegesetz - HGrG) 

§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung 

(1)  Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit zu beachten. 

(2)  Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

durchzuführen. 

(3)  In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden. 

 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

§ 54 Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben 

(1)  Baumaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn ausführliche Entwurfszeichnungen und 

Kostenberechnungen vorliegen, es sei denn, daß es sich um kleine Maßnahmen handelt. In den 

Zeichnungen und Berechnungen darf von den in § 24 bezeichneten Unterlagen nur insoweit 

abgewichen werden, als die Änderung nicht erheblich ist; weitergehende Ausnahmen bedürfen 

der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. 

(2)  Größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind ausreichende Unterlagen 

zugrunde zu legen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3)  Verträge über Beschaffungsmaßnahmen und Entwicklungsvorhaben sowie Betreiberverträge, 

die im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung geschlossen werden sollen 

und die ein Finanzvolumen von 25 Millionen Euro überschreiten, sind dem Haushaltsausschuss 
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des Deutschen Bundestages zur Billigung vorzulegen. Bis zur Billigung des Haushaltsausschus-

ses des Deutschen Bundestages sind Verträge zu der entsprechenden Maßnahme schwebend 

unwirksam. 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

§ 55 Öffentliche Ausschreibung 

(1)  Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss eine Öffentliche Aus-

schreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, so-

fern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 

Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber nach vorheriger 

öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unterneh-

men nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur 

Abgabe von Angeboten auffordert. 

(2)  Beim Abschluß von Verträgen ist nach einheitlichen Richtlinien zu verfahren. 

 

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 

§ 13 Berücksichtigungsgebot 

(1)  Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck 

dieses Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Die Kompe-

tenzen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, das Berücksichtigungsgebot inner-

halb ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche auszugestalten, bleiben unberührt. Bei der Pla-

nung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der Beschaffung auf Bundesebene 

ist für die Vermeidung oder Verursachung von Treibhausgasemissionen ein CO2-Preis, mindes-

tens der nach § 10 Absatz 2 Brennstoff-Emissionshandelsgesetz gültige Mindestpreis oder 

Festpreis zugrunde zu legen. 

(2)  Der Bund prüft bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der 

Beschaffung, wie damit jeweils zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele nach § 3 beige-

tragen werden kann. Kommen mehrere Realisierungsmöglichkeiten in Frage, dann ist in Ab-

wägung mit anderen relevanten Kriterien mit Bezug zum Ziel der jeweiligen Maßnahme sol-

chen der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von Treibhausgasemissionen 

über den gesamten Lebenszyklus der Maßnahme zu den geringsten Kosten erreicht werden 

kann. Mehraufwendungen sollen nicht außer Verhältnis zu ihrem Beitrag zur Treibhausgasmin-

derung stehen. Soweit vergaberechtliche Bestimmungen anzuwenden sind, sind diese zu be-

achten. 

(3)  Bei der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien durch den Bund sind bei vergleichenden 

Betrachtungen die entstehenden Kosten und Einsparungen über den jeweiligen gesamten Le-

benszyklus der Investition oder Beschaffung zugrunde zu legen. 
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Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-

wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) 

§ 45 Pflichten der öffentlichen Hand 

(1)  Die Behörden des Bundes sowie die der Aufsicht des Bundes unterstehenden juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstigen Stellen sind verpflichtet, durch 

ihr Verhalten zur Erfüllung des Zweckes des § 1 beizutragen. 

(2)  Die Verpflichteten nach Absatz 1 haben, insbesondere unter Berücksichtigung der §§ 6 bis 8, 

bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, bei der Beschaffung oder Verwendung von Material 

und Gebrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen, ohne damit Rechtsansprü-

che Dritter zu begründen, Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die  

1.  in rohstoffschonenden, energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen oder abfall-

armen Produktionsverfahren hergestellt worden sind, 

2.  durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, insbeson-

dere unter Einsatz von Rezyklaten, oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wor-

den sind, 

3.  sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfä-

higkeit auszeichnen oder 

4.  im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Abfällen führen 

oder sich besser zur umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung eignen. 

Die Pflicht des Satzes 1 gilt, soweit die Erzeugnisse für den vorgesehenen Verwendungszweck 

geeignet sind, durch ihre Beschaffung oder Verwendung keine unzumutbaren Mehrkosten ent-

stehen, ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet wird und keine anderen Rechtsvorschrif-

ten entgegenstehen. Soweit vergaberechtliche Bestimmungen anzuwenden sind, sind diese zu 

beachten. § 7 der Bundeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Abweichend von der Pflicht des 

Satzes 1 ist bei der Beschaffung oder Verwendung von Material und Gebrauchsgütern und bei 

Bauvorhaben sowie sonstigen Aufträgen, die verteidigungs- oder sicherheitsspezifische Auf-

träge sind oder die Verteidigungs- und Sicherheitsaspekte umfassen sowie bei sonstigen Auf-

trägen, soweit diese für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr erforderlich sind, zu prüfen, ob 

und in welchem Umfang die in Satz 1 genannten Erzeugnisse eingesetzt werden können. 

(3)  Die Verpflichteten nach Absatz 1 wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, dass die 

rechtsfähigen Gesellschaften des privaten Rechts, an denen sie beteiligt sind, die Verpflichtun-

gen nach den Absätzen 1 und 2 beachten. 

(4)  Die öffentliche Hand hat im Rahmen ihrer Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 Regelungen für 

die Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien sowie zum Schutz von Mensch und Um-

welt nach anderen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen. 

 


